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Landkreis: Heilbronn 
Stadt: Güglingen 
Gemarkung: Güglingen 
 

Bebauungsplan der Innenentwicklung gem. § 13a 
BauGB und örtliche Bauvorschriften  

„Riedfurt-West, 2. Änderung – KiTa 
Jakobsäcker“ 
Begründung             ENTWURF 
Ziel, Zweck und wesentliche Auswirkungen 

1 Lage des räumlichen Geltungsbereiches 

Das Plangebiet liegt am westlichen Ortsrand des Güglinger Stadtteils Frauenzimmern 
zwischen den bestehenden Sportanlagen und dem Riedfurtbach. Das Plangebiet umfasst 
einen Teil des Flurstücks 2713 auf der Gemarkung Güglingen. 

 

 

Quelle: OpenStreetMap-Mitwirkende 
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2 Erfordernis der Planaufstellung 

Gemäß § 1 (3) und § 2 (1) BauGB sind die Bauleitpläne von den Gemeinden in eigener 
Verantwortung aufzustellen, sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und 
Ordnung erforderlich ist. 

Die Stadt Güglingen benötigt dringend zusätzliche Kindergartenplätze. Daher wurde von der 
Stadtverwaltung eine umfangreiche Standortsuche durchgeführt, welche sowohl die Kernstadt 
als auch den Stadtteil Frauenzimmern umfasste. Nachdem sich ein zunächst ins Auge 
gefasster Standort nahe der Sportanlagen in der Güglinger Kernstadt als ungeeignet erwiesen 
hatte, wurde nun ein Standort am Riedfurtbach gefunden. Dieser befindet sich innerhalb des 
rechtskräftigen Bebauungsplans „Riedfurt-West“, in Kraft getreten am 08.01.1993, und ist von 
Frauenzimmern aus über Fußwege erreichbar. 

Zur Schaffung der planungsrechtlichen Zulässigkeit der Errichtung des Kindergartens ist eine 
Änderung des gültigen Bebauungsplans „Riedfurt-West“ erforderlich. 

3 Planerische Vorgaben 

a) Regionalplan Heilbronn-Franken 

Das Plangebiet ist auf der Ebene der Regionalplanung nicht überplant. Westlich angrenzend 
befindet sich der regionale Grünzug, welcher durch die Planung jedoch nicht betroffen ist. 

b) Vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan) 

Das Plangebiet ist im Flächennutzungsplan des Verwaltungsraums Oberes Zabergäu als 
Grünfläche mit der Zweckbestimmung Sportanlagen dargestellt. Der Flächennutzungsplan 
wird im Wege der Berichtigung gem. § 13a (2) Satz 2 BauGB angepasst. 

4 Topografie, momentane Nutzung 

Das überplante Gebiet ist nahezu eben. Es fällt um ca. einen Meter von ca. 198 m üNN an der 
westlich verlaufenden Straße auf ca. 197 m üNN am östlichen Gebietsrand ab. 

Das Plangebiet stellt sich derzeit größtenteils als Wiese dar. Am östlichen Gebietsrand ist 
zudem der dicht mit Gehölzen bewachsene Gewässerrandstreifen des Riedfurtbachs 
einbezogen, dessen Bewuchs durch eine Pflanzbindung geschützt wird. 

5 Städtebauliche Zielsetzung und Planung 

Ziel des Bebauungsplanes ist die Bereitstellung eines Baugrundstückes zum Bau eines 
Kindergartens. Dafür wird eine Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung 
„Kindergarten“ festgesetzt. Zulässig sind alle Gebäude und Anlagen, die der 
Zweckbestimmung dienen. 

Das Maß der baulichen Nutzung wird über ein Baufenster, die maximale 
Erdgeschossfußbodenhöhe und die maximale Gebäudehöhe definiert. Möglich ist eine 
maximal zweigeschossige Bebauung mit Flachdach. Die gewählten Höhen liegen dabei relativ 
hoch, da in den Boden aufgrund des hochanstehenden Grundwassers nicht tief eingegriffen 
werden kann bzw. ein solcher Eingriff nur mit unverhältnismäßigem Aufwand machbar wäre. 

6 Maßnahmen zum Schutz der Natur / Grünordnerische Festsetzungen 

Das Plankonzept strebt eine möglichst geringe Versiegelungsrate an. PKW-Stellplätze sind 
daher wasserdurchlässig auszuführen. 

Im Bereich des Riedfurtbachs ist der bestehende Bewuchs im Rahmen einer Pflanzbindung 
zu erhalten, zu pflegen und bei Abgang zu ersetzen. Dies verbessert zum einen die 
Durchgrünung und die Einbindung des Plangebiets in die Landschaft, zum anderen wird damit 
der Gewässerrandstreifen am Riedfurtbach beachtet und gesichert. 
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Dachflächen sind dauerhaft und fachgerecht extensiv zu begrünen. Diese extensive 
Dachbegrünung drosselt den Abfluss von Niederschlägen durch Zwischenspeicherung, 
Abflussverzögerung und erwirkt eine Erhöhung der Verdunstung, was sich wiederum positiv 
auf das lokale Klima auswirkt. Zudem werden die negativen Auswirkungen auf den 
Wasserhaushalt gemindert. Die extensiv begrünten Dachflächen können zu einem gewissen 
Anteil Funktionen des offenen Bodens wie Filterfunktionen für Niederschlagswasser und 
Luftinhaltsstoffe übernehmen. Die Dachbegrünung dient demnach insbesondere der 
Verbesserung der lokalklimatischen Situation und einer Teilkompensation der durch die 
Bebauung verbundenen Versiegelung und Überbauung von Boden. Darüber hinaus stellen 
diese Flächen einen Standort für Vegetation dar und bilden somit auch einen 
Ersatzlebensraum für Kleintiere, insbesondere Insekten und Vögel. 

7 Ver- und Entsorgung 

Die verkehrliche Erschließung des Plangebiets erfolgt über die bestehende 
Jakobsäckerstraße, die auch den gegenüber liegenden Sportplatz erschließt. Die 
Unterbringung des ruhenden Verkehrs geschieht über zwei Parkplätze auf dem 
Baugrundstück, wobei diese nach Nutzergruppen (Eltern und Mitarbeitende) separiert sind. 

Auch die Ver- und Entsorgung erfolgt ebenfalls über die bereits vorhandenen 
Infrastrukturanlagen. 

8 Planstatistik 

Gesamtfläche des Plangebietes ca.  39 Ar 

9 Auswirkungen der Bauleitplanung / Beschleunigtes Verfahren nach § 13a 
BauGB / Artenschutz 

Das Bebauungsplanverfahren wird als Verfahren nach §13a BauGB (Bebauungspläne der 
Innenentwicklung) durchgeführt, da es sich um die Wiedernutzbarmachung bzw. Nachnutzung 
innerörtlicher Flächen handelt. Die Anforderungen hinsichtlich der maximalen Grundfläche 
nach § 13a (1) Nr. 1 BauGB sind mit einer zulässigen Grundfläche im Sinne des § 19 (2) 
BauNVO von ca. 1.880 m² erfüllt. Anhaltspunkte für die Beeinträchtigung von FFH- und 
Vogelschutzgebieten bestehen nicht. Die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Umweltprüfung 
nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht bedürfen, 
wird nicht begründet. Eine Eingriffs-/Ausgleichsbilanz und ein naturschutzrechtlicher Ausgleich 
sind nicht notwendig, weil Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplans zu 
erwarten sind, im Sinne des § 1a (3) Satz 5 BauGB bereits vor der planerischen Entscheidung 
erfolgt sind oder zulässig waren. 

Zur Prüfung der Betroffenheit von artenschutzfachlichen Belangen wurde für das 
Bebauungsplanverfahren eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) erstellt. Die 
Ergebnisse sind in der Anlage der Begründung zusammengefasst (vgl. Anlage 2 der 
Begründung). 

 

Gefertigt:  
Untergruppenbach, den 14.05.2024 

 

Käser Ingenieure 
Ingenieurbüro für Vermessung und Stadtplanung 
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Anhang:  

Artenempfehlung zu Gehölzpflanzungen 

angefertigt durch: 

Landratsamt Heilbronn 
Bauen, Umwelt und Nahverkehr 
Lerchenstraße 40 
74072 Heilbronn 

 

Anlagen:  

1. Fachbeitrag Artenschutz 

angefertigt durch 

Wagner + Simon Ingenieure GmbH 

Ingenieurbüro für Umweltplanung 

Adalbert-Stifter-Weg 2 

74821 Mosbach 



HEIMISCHE 
GEHÖLZE 
 
EMPFEHLUNGEN ZUR ARTENAUSWAHL 
UND PFLANZUNG IM LANDKREIS
HEILBRONN

BEDEUTUNG HEIMISCHER 
GEHÖLZE

Bäume und Sträucher übernehmen vielfältige 

Aufgaben in der freien Landschaft:

 > Sie sichern die Ufer entlang von Fließ- und 

Stillgewässern und vermindern die Boden- 

erosion an Feldrainen und Böschungen.

 > Sie verbessern den Lärm- und Sichtschutz  

entlang von Straßen und Wegen und wirken 

sich vorteilhaft auf das Kleinklima aus.

 > Sie gliedern die Landschaft und binden  

Gebäude in ihre Umgebung ein.

 > Sie sind ein unverzichtbarer Lebensraum für 

die heimische Tier- und Pflanzenwelt und  

bieten Nahrung, Nistplatz und Schutz.

 > Sie erhöhen den Erholungs- und Freizeitwert 

der Landschaft.

VERWENDUNG HEIMISCHER 
GEHÖLZE

Damit eine Pflanzung in der freien Landschaft 

Erfolg hat, müssen die gewählten Gehölzarten  

sowohl standortgerecht als auch naturraum- 

typisch sein. 

Standortgerechte Gehölze wachsen gut an, sind

wüchsig und benötigen wenig Pflege. Naturraum-

typische Gehölze haben sich im Laufe der Jahr-

tausende an das Klima des jeweiligen Naturraums

angepasst. Die Blüten und Früchte bieten vielen

Insekten, Vögeln und Kleinsäugern Nahrung.

Die beste Pflanzzeit ist der Herbst. Pflanzen

erhalten Sie bei Ihrer Baumschule vor Ort.

Außerhalb von geschlossenen Ortschaften dürfen

nach § 40 (4) Bundesnaturschutzgesetz nur  

heimische Gehölze gepflanzt werden. Im Landkreis 

Heilbronn sind dies die im Innenteil genannten 

Bäume und Sträucher. Diese Einschränkung gilt 

nicht für den Anbau von Pflanzen in der Land- und 

Forstwirtschaft.

KONTAKT

POSTADRESSE

Landratsamt Heilbronn

Bauen, Umwelt und Nahverkehr

Lerchenstraße 40

74072 Heilbronn

DIENSTSTELLE

Kaiserstraße 1

74072 Heilbronn

TELEFON

07131 994-380

E-MAIL

bauen-umwelt-nahverkehr@landratsamt-heilbronn.de

INTERNET

www.landkreis-heilbronn.de



BÄUME

Acer campestre

Acer platanoides

Acer pseudoplatanus

Alnus glutinosa

Betula pendula

Carpinus betulus

Fagus sylvatica

Fraxinus excelsior

Populus tremula

Prunus avium

Prunus padus

Sorbus aucuparia

Sorbus domestica

Sorbus torminalis

Quercus petraea

Quercus robur

Salix alba

Salix fragilis

Tilia cordata

Tilia platyphyllos

Ulmus minor

Umus glabra

STRÄUCHER

Corylus avellana

Cornus sanguinea

Crataegus monogyna

Euonymus europaeus

Frangula alnus

Lonicera xylosteum

Prunus spinosa

Rubus fruticosus

Rhamnus cathartica

Rosa canina

Rosa rubiginosa

Sambucus nigra

Sambucus racemosa

Salix caprea

Salix purpurea

Salix triandra

Salix viminalis

Viburnum opulus

Feld-Ahorn

Spitz-Ahorn

Berg-Ahorn

Schwarz-Erle

Hänge-Birke

Hainbuche

Rotbuche

Esche

Zitterpappel

Vogel-Kirsche

Traubenkirsche

Eberesche

Speierling

Elsbeere

Trauben-Eiche

Stiel-Eiche

Silber-Weide

Bruch-Weide

Winter-Linde

Sommer-Linde

Feld-Ulme

Berg-Ulme

Haselnuß  

Roter Hartriegel

Eingri�iger Weißdorn

Pfa�enhütchen

Faulbaum  

Rote Heckenkirsche

Schlehe  

Brombeere  

Kreuzdorn  

Hunds-Rose  

Wein-Rose  

Schwarzer Holunder

Trauben-Holunder

Sal-Weide  

Purpur-Weide

Mandel-Weide

Korb-Weide  

Gewöhnlicher Schneeball

BOTANISCHER 
NAME

DEUTSCHER 
NAME VERWENDUNG STANDORT / BODEN

b,d,f

a,b,d,e,f

a,b,d,e,f

c,d,e,f

a,e

a,b,d,f

a,d,f

a,b,c,d,e,f

c,e,f

a,b,d,f

a,c,e,f

a,b,d,e,f

a,d,f

a,b,d

a,b,d,f

a,b,d,f

a,c,f

a,c,f

a,d,e,f

a,d,e,f

a,b,d,e,f

a,d,f

b,d,e,f

b,c,d,f

a,b,d,f

a,b,c,d,f

b,c,d,e,f

b,d,f

b,d,e,f

b,c,d,e,f

b,d,f

b,d,e,f

b,d,f

a,b,d,e,f

a,b,c,d,e,f

a,b,c,e,f

b,c,e,f

b,c,e,f

b,c,e,f

a,b,c,d,f

1,4,5,6

4,5,6

3,5,6

2,3,5,6

1,4,5,

3,4,5,6

1,2,5,6

1,3,5,6

3,4,5,6

4,5,6

3,5,6

2,3,4,5,6

1,4,5,6

4,5,6

4,5

4,5

1,3,5

3,5

4,5,6

1,3,5,6

1,3,4,5,6

3,5,6

1,2,3,4,5,6

1,3,4,5,6

1,4,5,6

1,3,4,5,6,

2,3,5,6

1,3,4,5

1,4,5

2,3,4,5,6,

1,4,5,6

5,6

1,4,5

3,5,6

2,3,6

3,4,5,6

1,3,4,5,6

1,3,5,6

1,3,5

3,5,6

LEGENDE

a = Einzelstellung
b = Feldhecke
c = Ufergehölz
d = Vogelschutzgehölz
e = Pioniergehölz
f = Bienenweide

LEGENDE

1 = kalkhaltig
2 = sauer
3 = feucht-nass
4 = trocken
5 = sonnig
6 = halbschattig


